
Anhang 6 (zu § 7) 
 
Oberflächengewässer: Überwachung des ökologischen und chemischen Zustands, Ü-
berwachungsnetz 
 
1  
Es sind die Parameter zu überwachen, die für jede relevante Qualitätskomponente kennzeich-
nend sind. Bei der Auswahl der Parameter für die biologischen Qualitätskomponenten sind 
die geeigneten Anforderungen zu ermitteln, die für eine angemessene Zuverlässigkeit und 
Genauigkeit der Bewertung der Qualitätskomponenten erforderlich sind. Für die Erstellung 
des Bewirtschaftungsplans sind Angaben über die Einschätzung des mit den Überwachungs-
programmen angestrebten Grades der Zuverlässigkeit und Genauigkeit zu machen. 
 
1.1  
Überblicksweise Überwachung: 
 
1.1.1  
Mit den Programmen zur überblicksweisen Überwachung werden folgende Ziele verfolgt: 
 
- Ergänzung und Validierung des in Anhang 2 Nr. 2 beschriebenen Verfahrens zur Beurtei-
  lung der Auswirkungen von signifikanten anthropogenen Belastungen der Oberflächenwas-
  serkörper, 
- wirksame und effiziente Gestaltung künftiger Überwachungsprogramme, 
- Bewertung der langfristigen Veränderungen der natürlichen Gegebenheiten und 
- Bewertung der langfristigen Veränderungen aufgrund ausgedehnter menschlicher Tätigkei-
ten. 
 
Die Ergebnisse der überblicksweisen Überwachung sind in Verbindung mit dem in Anhang 2 
beschriebenen Verfahren zur Zusammenstellung der Gewässerbelastungen und zur Beurtei-
lung ihrer Auswirkungen zu überprüfen und zu verwenden, um die Programme des laufenden 
Bewirtschaftungsplans und der Nachfolgepläne zu überwachen. 
 
1.1.2  
Die überblicksweise Überwachung ist an einer ausreichenden Zahl von Oberflächenwasser-
körpern durchzuführen, um eine Bewertung des Gesamtzustands der Oberflächengewässer in 
jedem Einzugsgebiet oder Teileinzugsgebiet zu gewährleisten. Bei der Auswahl der Wasser-
körper ist dafür zu sorgen, dass eine Überwachung, soweit erforderlich, an Stellen durchge-
führt wird, an denen 
 
- der Abfluss bezogen auf die gesamte Flussgebietseinheit bedeutend ist, einschließlich Stel-
  len an großen Flüssen, an denen das Einzugsgebiet größer als 2500 km2 ist, 
- Messstellen des EG-Informationsaustausches von Oberflächensüßwasserdaten (Entschei-
  dung 77/795/EWG) ausgewiesen werden, 
- sich bedeutende Oberflächenwasserkörper über die Grenzen der Bundesrepublik Deutsch-
  land hinaus erstrecken und 
- größere Seen oder Sammelbecken eine Oberfläche von mehr als 10 km2 haben. 
 
1.1.3  
Während der Geltungsdauer des Bewirtschaftungsplans ist an jeder Überwachungsstelle Fol-
gendes zu überwachen: 
 



- Werte, die für alle biologischen Qualitätskomponenten nach Anhang 3 Nr. 1 kennzeichnend 
   sind 
- Werte, die für alle hydromorphologischen Qualitätskomponenten nach Anhang 3 Nr. 2 
  kennzeichnend sind, 
- Werte, die für alle allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten nach An-
  hang 3 Nr. 3 kennzeichnend sind, 
- die prioritären Stoffe, die in das Einzugsgebiet oder in das Teileinzugsgebiet eingeleitet 
  werden, 
- alle weiteren Schadstoffe, die in signifikanten Mengen in das Einzugsgebiet oder in das 
  Teileinzugsgebiet eingeleitet werden (Anhang 4 Nr. 2). Für diese Stoffe gilt als Kriterium eine 
  mögliche Überschreitung der Umweltqualitätsnormen. 
 
Diese Anforderungen gelten nicht, wenn die vorangegangene überblicksweise Überwachung 
ergeben hat, dass der betreffende Wasserkörper einen guten Zustand erreicht hat und bei der 
Überprüfung der Auswirkungen menschlicher Tätigkeiten nach § 4 keine Änderungen der 
Auswirkungen auf den Wasserkörper nachgewiesen worden sind. In diesem Falle ist im Rah-
men jedes dritten Bewirtschaftungsplans für das Einzugsgebiet eine überblicksweise Überwa-
chung durchzuführen. 
 
1.2  
Operative Überwachung 
 
1.2.1  
Das Programm zur operativen Überwachung ist mit dem Ziel durchzuführen, 
 
- den Zustand der Oberflächenwasserkörper nach § 4 Abs. 2 Satz 2 zu bestimmen und 
- alle auf die Maßnahmenprogramme zurückgehenden Veränderungen am Zustand dieser O-
  berflächenwasserkörper zu bewerten. 
 
1.2.2  
Die operative Überwachung ist an allen Oberflächenwasserkörpern nach § 4 Abs. 2 Satz 2 
sowie an allen Oberflächenwasserkörpern, in die prioritäre Stoffe eingeleitet werden, durch-
zuführen. Die Überwachungsstellen für prioritäre Stoffe werden nach den Rechtsvorschriften 
ausgewählt, in denen die einschlägigen Umweltqualitätsnormen festgelegt sind. Enthalten 
diese Rechtsvorschriften insoweit keine Vorgaben, sowie in allen anderen Fällen der operati-
ven Überwachung sind die Überwachungsstellen nach folgenden Maßgaben auszuwählen: 
 
- Bei Wasserkörpern, deren Zielerreichung durch eine signifikante Belastung aus Punktquel-
  len unwahrscheinlich ist, wird eine ausreichende Zahl von Überwachungsstellen gewählt, um 
  das Ausmaß und die Auswirkungen der Belastung aus Punktquellen bewerten zu können. Un-
  terliegen die Wasserkörper mehreren Belastungen aus Punktquellen, so können die Überwa-
  chungsstellen so gewählt werden, dass das Ausmaß und die Auswirkungen der Belastung aus 
  Punktquellen insgesamt bewertet werden können. 
- Bei Wasserkörpern, deren Zielerreichung durch eine signifikante Belastung aus diffusen 
  Quellen, unwahrscheinlich ist, werden für ausgewählte Wasserkörper Überwachungsstellen 
  gewählt, um das Ausmaß und die Auswirkungen der Belastung aus diffusen Quellen bewerten 
  zu können. Diese Wasserkörper sind so auszuwählen, dass sie für die relative Gefahr von Be-
  lastungen aus diffusen Quellen und für die relative Gefahr des Nichterreichens eines guten 
  Zustands des Oberflächengewässers repräsentativ sind. 
- Bei Wasserkörpern, deren Zielerreichung durch eine signifikante hydromorphologische Be-
  lastung, unwahrscheinlich ist, werden für ausgewählte Wasserkörper Überwachungsstellen 



  gewählt, um das Ausmaß und die Auswirkungen der hydromorphologischen Belastung bewer-
  ten zu können. Die Auswahl dieser Wasserkörper muss für die Gesamtauswirkungen der hyd-
  romorphologischen Belastung auf alle betreffenden Wasserkörper kennzeichnend sein. 
 
1.2.3  
Um das Ausmaß der Belastungen der Oberflächenwasserkörper zu bewerten, sind die Quali-
tätskomponenten zu überwachen, die für die Belastung des Oberflächenwasserkörpers kenn-
zeichnend sind. Zur Beurteilung der Auswirkungen dieser Belastungen sind zu überwachen: 
 
- die Parameter, die Indikatoren für die biologischen Qualitätskomponenten sind, die auf Be-
  lastungen der Wasserkörper am empfindlichsten reagieren, 
- die eingeleiteten prioritären Stoffe und alle anderen Schadstoffe, die in signifikanten Men-
  gen eingeleitet werden, 
- die Parameter, die Indikatoren für die hydromorphologischen Qualitätskomponenten sind, 
  die auf die ermittelten Belastungen der Wasserkörper am empfindlichsten reagieren. 
 
1.3  
Überwachung zu Ermittlungszwecken  
 
Die Überwachung zu Ermittlungszwecken ist durchzuführen, 
 
- wenn die Gründe für Überschreitungen von Umweltqualitätsnormen unbekannt sind, 
- wenn aus der Überblicksüberwachung hervorgeht, dass die Ziele für den Oberflächenwas-
  serkörper voraussichtlich nicht erfüllt werden können und noch keine operative Überwachung 
  festgelegt worden ist. Ziel ist, die Gründe für die Nichterreichung der Ziele festzustellen oder 
- um das Ausmaß und die Auswirkungen unbeabsichtigter Verschmutzungen festzustellen. 
 
Für die Erstellung eines Maßnahmenprogramms und für die spezifischen Maßnahmen, die zur 
Beseitigung unbeabsichtigter Verschmutzungen erforderlich sind, sollen Informationen be-
schafft werden. 
 
1.4  
Überwachungsfrequenzen  
 
Für den Zeitraum der überblicksweisen Überwachung sind in der Regel die in nachstehender 
Tabelle aufgeführten Frequenzen zur Überwachung der Parameter, die Indikatoren für die 
physikalisch-chemischen Qualitätskomponenten der Wasserkörper sind, einzuhalten, es sei 
denn, dass nach dem aktuellen Wissensstand und nach fachbehördlicher Beurteilung größere 
Überwachungsintervalle gerechtfertigt sind. Die Überwachung in Bezug auf biologische oder 
hydromorphologische Merkmale ist während des Zeitraums der überblicksweisen Überwa-
chung in der Regel mindestens einmal durchzuführen. 
 
Im Rahmen der operativen Überwachung ist die für jeden Parameter erforderliche Überwa-
chungsfrequenz so festzulegen, dass für eine zuverlässige Bewertung des Zustands der rele-
vanten Merkmale der Oberflächenwasserkörper ausreichende Daten beschafft werden. In der 
Regel sollen bei der Überwachung die in nachstehender Tabelle aufgeführten Frequenzen 
nicht überschritten werden, es sei denn, dass nach dem aktuellen Wissenstand und fachbe-
hördlicher Beurteilung größere Überwachungsintervalle gerechtfertigt sind. 
 
Die Frequenzen sollen so gewählt werden, dass ein annehmbarer Grad der Zuverlässigkeit 
und Genauigkeit der Bewertung erreicht wird. Im Bewirtschaftungsplan ist die Einschätzung 



des von dem Überwachungssystem erreichten Grades der Zuverlässigkeit und der Genauigkeit 
zu dokumentieren. 
 
Mit den gewählten Überwachungsfrequenzen muss der Schwankungsbreite bei den Parame-
tern, die auf natürliche und auf anthropogene Ursachen zurückgehen, Rechnung getragen 
werden. Die Zeitpunkte, zu denen die Überwachung durchgeführt wird, sind so zu wählen, 
dass die Auswirkungen jahreszeitlich bedingter Schwankungen auf die Ergebnisse so gering 
wie möglich sind und sichergestellt wird, dass Veränderungen des Wasserkörpers als Auswir-
kungen anthropogener Belastungen ausgewiesen werden. Erforderlichenfalls sind in verschie-
denen Jahreszeiten desselben Jahres zusätzliche Überwachungen durchzuführen. 
 

Qualitätskomponente Flüsse Seen 
Biologisch   
Phytoplankton 6 Monate 6 Monate 

Andere aquatische Flora 3 Jahre 3 Jahre 

Makroinvertebraten 3 Jahre 3 Jahre 

Fische 3 Jahre 3 Jahre 

Hydromorphologisch   

Kontinuität 6 Jahre  

Hydrologie kontinuierlich 1 Monat 

Morphologie 6 Jahre 6 Jahre 

Physikalisch-chemisch   

Wärmebedingungen 3 Monate 3 Monate 

Sauerstoffgehalt 3 Monate 3 Monate 

Salzgehalt 3 Monate 3 Monate 

Nährstoffzustand 3 Monate 3 Monate 

Versauerungszustand 3 Monate 3 Monate 

sonstige Schadstoffe 3 Monate 3 Monate 

Prioritäre Stoffe 1 Monat 1 Monat 

 
Bei der überblicksweisen Überwachung gelten diese Anforderungen nur in einem Jahr des 
sechs Jahre laufenden Bewirtschaftungsplans. Bei guter Gewässerqualität und bei (weiterhin) 
nicht gegebener Gefährdung durch anthropogene Belastungen nach § 4 muss die Überblicks-
überwachung nur noch in jedem dritten Bewirtschaftungsplan durchgeführt werden. 
 
Das Programm für die operative Überwachung kann während der Geltungsdauer des Bewirt-
schaftungsplans geändert werden, um insbesondere eine geringere Überwachungsfrequenz 
festzulegen, falls festgestellt wird, dass es sich um eine nicht signifikante Auswirkung handelt 
oder die relevante Belastung aufgehört hat. 
 
1.5  
Zusätzliche Überwachungsanforderungen für Trinkwasserentnahmestellen und Schutzgebiete 
 



1.5.1  
Trinkwasserentnahmestellen 
 
Entnahmestellen in Oberflächenwasserkörpern, die für die unmittelbare Entnahme von 
Trinkwasser mit einer durchschnittlichen täglichen Entnahme von mehr als 100 m3 genutzt 
werden, sind als Überwachungsstellen auszuweisen und insoweit zusätzlich zu überwachen, 
als dies für die Erfüllung der Anforderungen an diese Entnahmestellen möglicherweise erfor-
derlich ist. Diese Oberflächenwasserkörper sind in bezug auf alle eingeleiteten prioritären 
Stoffe sowie auf alle anderen in signifikanten Mengen eingeleiteten Stoffe, die sich auf den 
Zustand des Oberflächenwasserkörpers auswirken könnten und gemäß der Verordnung über 
die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung – TrinkwV 
2001) (BGBl. I S. 959) überwacht werden, zu überwachen. Die Überwachung erfolgt in der 
nachfolgend angegebenen Frequenz. 
 

Versorgte Bevölkerung Frequenz 
< 10 000 viermal jährlich 

10 000 bis 30 000 achtmal jährlich 
> 30 000 zwölfmal jährlich 

 
1.5.2  
Überwachungsanforderungen für Habitat- und Artenschutzgebiete nach § 10 Abs. 1 Nrn. 5, 6 
und 8 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatschG) 
 
Oberflächenwasserkörper, die Habitat- und Artenschutzgebiete nach § 10 Abs. 1 Nrn. 5, 6 und 
8 BNatSchG sind, sind in das operative Überwachungsprogramm einzubeziehen, sofern auf-
grund der Abschätzung der Auswirkungen anthropogener Belastungen und der überblickswei-
sen Überwachung festgestellt wird, dass diese Gebiete die festgelegten Bewirtschaftungsziele 
möglicherweise nicht erfüllen. 
 
Die Überwachung wird durchgeführt, um das Ausmaß und die Auswirkungen aller relevanten 
signifikanten Belastungen und erforderlichenfalls die Veränderungen des Zustands infolge der 
Maßnahmenprogramme zu beurteilen. Die Überwachung ist solange fortzuführen, bis die Ge-
biete die wasserbezogenen Anforderungen der Rechtsvorschriften erfüllen, nach denen sie 
ausgewiesen worden sind, und die für sie geltenden Bewirtschaftungsziele erreichen. 
 
Die Anforderungen an die operative Überwachung ergeben sich aus Nummer 1.2. 
 
 
2  
Normen für die Überwachung der Qualitätskomponenten 
 
Die zur Überwachung der Parameter und Komponenten verwendeten Methoden müssen den 
einschlägigen CEN/ISO-Normen oder anderen internationalen oder nationalen Normen ent-
sprechen, die gewährleisten, dass Daten von gleichwertiger wissenschaftlicher Qualität und 
Vergleichbarkeit ermittelt werden. 


